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Übersicht über die zu zahlenden Entgelte bei Überlassung von Räumen in den 
Pfarrheimen der Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus Münster  
bei Nutzung ab dem 01.01.2026 
 

Gemäß Satzung zur Nutzung von Räumen in den Pfarrheimen der Kath. Kirchengemeinde St. Niko-
laus Münster in der jeweils gültigen Fassung gelten folgende Nutzungsentgelte:   
 
Pfarrheim St. Nikolaus, Herrenstraße 17, 48167 Münster 
Pfarrheim St. Bernhard, Höftestraße 26, 48167 Münster 
Pfarrheim St. Ida, Anton-Knubel-Weg 45, 48167 Münster  
 

  Großer Pfarrsaal Nutzung bis max. 4 Stunden   75,00 € pro Tag inkl. Küche 

  

 Nutzung über 4 Stunden 200,00 € pro Tag inkl. Küche 

  

  Großer Pfarrsaal         Nutzung durch Kleingruppen  

                                           bis max. 4 Stunden        10,00 € pro Std. ohne Küche 

  Gruppenräume Nutzung bis max. 4 Stunden      5,00 € pro Std. ohne Küche 

 Nutzung über 4 Stunden      7,50 € pro Std. ohne Küche 

   

Pfarrheim St. Agatha, Kirchplatz, 48167 Münster sowie 
weitere Räume in den Kirchengebäuden, Pfarrhäusern und Kindertagesstätten    
 

  Gruppenräume Nutzung bis max. 4 Stunden      5,00 € pro Std. ohne Küche 

 Nutzung über 4 Stunden      7,50 € pro Std. ohne Küche 

  

Grundsätzlich ist bei privaten Feiern eine Kaution i.H. von € 200,00 zu entrichten.  

In den Nutzungszeiten sind Zeiten der Vorbereitung und Nachbereitung in ausreichendem Maße 

einzurechnen. Eine Nutzung der Räume nach 22:00 Uhr ist für außergemeindliche Gruppen und 

private Personen aufgrund des Lärmschutzes nicht zulässig. Veranstaltungen sind je nach Art der 

Nachbereitung so rechtzeitig zu beenden, dass das Verlassen des Pfarrheims um 22:00 Uhr mög-

lich ist.  

Die Nutzung einer Küche – sofern vorhanden – muss ausdrücklich bei der Anmeldung gebucht 

werden. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit des vorhandenen Geschirrs. Eine Zeit für ein 

eventuell gewünschtes Vorspülen des benötigten Geschirrs ist in ausreichendem Maße einzupla-

nen.  


